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§ 245 StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Hierauf wird der Angeklagte vom Vorsitzenden Uber den Inhalt der Anklage vernommen. Beantwortet der
Angeklagte die Anklage mit der Erklarung, er sei nicht schuldig, so hat ihm der Vorsitzende zu er&ffnen, daf3 er
berechtigt sei, der Anklage eine zusammenhangende Erklarung des Sachverhaltes entgegenzustellen und nach
AnfUhrung jedes einzelnen Beweismittels seine Bemerkungen dartber vorzubringen. Weicht der Angeklagte von
seinen friheren Aussagen ab, so ist er um die Grinde dieser Abweichung zu befragen. Der Vorsitzende kann in
diesem Falle sowie dann, wenn der Angeklagte eine Antwort verweigert, das Uber die friheren Aussagen
aufgenommene Protokoll ganz oder teilweise vorlesen sowie technische Aufnahmen tber die Vernehmung des
Beschuldigten (8 172 Abs. 1) vorfuhren lassen.

2. (1a)Der Angeklagte ist auch Uber die gegen ihn erhobenen privatrechtlichen Anspriiche §8 67 Abs. 1 und 1 Abs. 3)
zu vernehmen und zur Erklarung aufzufordern, ob und in welchem Umfang er diese anerkennt (§ 69 Abs. 2).

3. (2)Fur die Vernehmung des Angeklagten gilt§ 164 Abs. 4.

4. (3)Der Angeklagte darf sich wahrend der Hauptverhandlung mit seinem Verteidiger besprechen, jedoch nicht
Uber die Beantwortung einzelner Fragen beraten.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/172
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/67
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/69
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/164
file:///

	§ 245 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


